
111. Fertigung
Erläuterungen zu dem Teilbebauungsplan zur' Ortser
! Ëlg:ye$:gg::g g !999:!11991a:l9:ggg.gË9L9Ë !91 :

l

1)
klärung äer Slngnaturen gehört ,
d[e ze]chneri.sche Darste]]ung des Bebauungsplanes wozu die ]Br

Ez'].äußerungen maßgebend für
ist In Verbindung mit diesen

a) dle Handhabung der baupolizeilichen Vorschriften
Buchstabe b & c $ 60 $ ö3 des Äufbaugesetzes)

bau'DO.L]ze] .L].c.hen v or$c.noll'ten ($ 20 Abs .l

b) di.e zu seiner Verwirklichung zu treffenden Haßnahaien zul'
Ordnlmg äe6 Grund unä Bodens u.äel' beb:iuung; $ Z3 - 59,

62 des Au:Ebaugesetzes ).
2) blaße u

trauung in die b'i'lrklichkeit nur verbindlich, soweit dieselben in
den Bebauungsplan eingezeichnet sind u. es handelt sich }!R--Bee$B
Ju31'3:Q Ua:

Punkte der zeichnerische Darstellung sind für äi.e (lber-

Fahrbahnbreite u. Straßenbegrenzungs].laie
Aöbstände von Baut'lach.tlinien, die mit der
Straßenbegrenzungs].knien nicht zusammen fa].len

11

Mit der Umgrenzuagslinie Ist das künftige Baugeöbiet abgeE.:renztl
jedoch b].eilt eine Erwei.terungsmög]-ichkeit nach evtl. Bedürfni.s
vorbeha]-ten. Die Umgrenzungs]]nien sind ]m ]3obauungsplan in J'ot
einËlezeichnet. Das Baugebiet ist als gemischtes Wohn-u.Kletn-
sieälungsgeblet nit landwirtschaftlichen Charakter' zu betrachteni

Zur Oränuni
grit'fëii:

des GI'und Bodens we3:'äen folgende Maßnahmen er-
111

Grenzausg].eiche können angeordnet werdend wenn sie ein.en für die
Bebauung geeigneten Zuschnitt äer Baugrunästücke im Zusammenhang
mit der geplanten Straßenführungl ergeben.

Zur Ordnung der Bebauung wird fo].gender bestimmt!
lv

1)
A . A]].ggP9:iqgß.,

Soweit in der zeichnen:"isëhen Darste]]ung a].s solche angewiesen
oder soweit vorhanden bi$ zu ihrer Ä.uflassung, dürfen Verkehrs-
f].äcben ein.sch].. Ihrer Straßenschutzstreifen. nicht bebaut werden



B. Bond ervoi'schriften.:

Diese Sondervorschriften sin.d Bestanäte]].e des .Bebauungsp].alles
Sie erg;unzen, dense]ben unä ].egon ä]e. Gestaltung nach einze].n.en
Gesicht spunkten fest.

1)
I'age und Stellung der baulichen Anlagen.

Die Wohn€1ebäude sind a].s Vordergebäude
zu ei'richten .

2) Nebengebäude si.nd a]]e a]s Anbauten der Wohngebäude zu erstem.len

1) Dle Wolu8ebäude auf den Bebauungsgeblet sind als elngeschos-
slge Einzel; ,u:. Doppelb8user. Bitt rechtecklger Grundfiäcln undei.nem Satteldach von 51' Dachnelgung mi.t Kiilestock bi.s zu 70
cm Höhe außen 8;emessen zu gestalten.

Gestalt ung der Bauköl'per

2) Di.e Baukörper sind einfach u. klar zu halten. An u.Vorbauten
sind nuJ? zulässig, wenn sie in einem angemessenen Größenverhält-
nis zum Ganzen. stehen u. den Gesamteindruck nicht beeinträchti.gen

Dachs urbild un.g

1)

2)

Die Büchel' sind {n ihren Elnäecktmgsmaterial der Umgebbung anzupas
$en. Nach Mögli.chkeit sollen altfarbene [Ponzlegel Verwendung flnen

Dachaufbauten sind auf eln mö€:liebst geringes Maß zu bescbi'änken
u. äü]fen m]t ihrer Oberkante nicht höher a]-s 2,3o m über dem Fuß-
boden äes Dachgeschosses liegen u. in keinem Falle äie Dachgeslmse
ünterbi'ecken. Flache Abdeckung der Dachaufbauten ]st unzu].äËsi.g.
Di.e Fensteröffnungen in den Dachaufbauten massen i.n äei' Höhe u.
Brei.te mindestens 1/4 k]e]ner sein a].s di-eijenigen des EräË;eschoße8
Schornsteine sind so anzuordnen9n.eben öen Dachfi.rst heraustreten

3)

4)



A uße nwände
1) Die Außenwände sind in Berkstoi.f, Putz, Farbe, Vertei-lung und

Größe der Feist;erf].schen äem maßstab des Gebäudes u. der Ein-
heit].ichkeit des Straßenbildes anzupassen.

2) Für dle Außenwände sind nur Putzarten ohne starken Musterung
oder Plastik zugelassen.

)) Der Farbton "ßo]] weiß. naturfarben oder in heizen Tönen geba]-tensei.n. Ka].te Töne insbesondere blaue oder vi.olette sind un-
zulässlg.

Ëlnfriodlgun& äer Vorgärten.
Die Einfi"iedi€1ung vor den. Hänsel'n, entlang äer Vorgartenllnie
sind a]s ]]o].zzäune mit starken 8enkrecbten Latten'(Zaun].alten)
in einer Höhe von l.oo m heraußtellen.

$6

1)

2)

3)

Auf' d]e Tliefeu der Vorgärten so].len die..Grün.dstücke nicht durch
Zäune, sondern. höchstens durch niedere Hecken angle€1renzt wel'deal
um so alle Vorgärt;en als geschlossene Anlage zu erhalten.
Auch dle Ei.neri-eäigung &n den Grundstiicks80iten u. Riickselten
so[[en si.ch äer Umgebtmg anpassen u. so]].en nicht störend w]r
ken. Die Buupo]izeibehöräe kann ]m gegebenen Fa].le Mauer, Be-
tonpfosten unä Maschendraht verbieten.

Werbeeinricht un.ge n .
Dle Aufstellung und Anbrin€1ung von. Reklameschildern und sonsti
gen Vverbeeinrlchtun.gen Im Bebauungsgebi.et bedarf der boHltp$ii,ge
3:i,oboe Genehmigung mQü den ':''ns'Ö&.Ü,J&n Bell'''""n"-u&n

A us nahmen .

tiber äi.e in di.esel Vorschriften vorgesehenen Ausna})men entschei
det die Baugenehmigungsöbehörde.

$9
Diese Vol:'schriften bieten an Tage ihrer Ver'öffent].lchung in Kraft

Die Vel'wii"klichuäë'äës Bebauungsplanes hängt von den äes privaten
Bauherrn zur Verfügung stehenden Mittel.n ab. Desg]-eichen die Her
stellung dor Verkehrswege u. der öffentlichen Versorgungsanlagen.
Die Abwasse):'beseit181ung erfolgt auf den eirlzelnen. Grundstücken

den viohnhäusern i-n mög].lebst 8,oo m
Faulgruben ,

uf nach den baupoli-

c.

d arch Versickerung
Entfernung u. zwar nach
falls nicht einfache Sammelgruben ohne
zeiß.lehen Bestimmungen ausreichend sind .

Estha]. , äen 25 .2. '1955



bls wird hiermit bestäbiglt, daß der Bebauungls-
plan ''lni Steinacker'' mit den. Erläuterungen in
Öer Zeit vom 29. April a960 bis Z9. hoai '1960

p z ur öffent ].leben
hat .

Juli '19Ö0
t

h

Im Vollzug des $ 2] in Verbindung mit $ 19 (2)
des Aufbaugese zes vam 1. 8.49 (GVBL. S. 317)
mit R. E. v. =!!;ß=:6.=!P4/". Az:"tgd.=.g11:
Tgb. Nr. """"ZI/.=:?!ëlJVR""in Verbindung mit

dem #a.deZ:e.ä/f!!+:.4ZeJ!:glZ!;:VePlan .r
vom """-g4"!:":!2.!e"""""- genehmigt.

Neustadt a. d. Weinstr" den ...=!(;Z.4. /l
Bezirksregierung der Pfa14

Im Auftrag

)s. 8%.! WiR'W

Oberregierungsbaurat

des Änderungs Erweiterungaplanea
n in Steinacker" mit IBr-

Geme[nderat8bbescb].uß vom 21.Mär'z
wurde am 23. März 1961 ortsüblich

Fe atste]].

den 23 . März 1 961


